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1. Notwendigkeit nachhaltiger Kriminalprävention

Der 19. Präventionstag 2014 zur Forderung „Prävention braucht 
Praxis, Politik und Wissenschaft“ endete mit der Karlsruher Er-
klärung, mit deren Hilfe der Grundsatz des Vorranges der Prä-
vention vor der Repression, verstanden als gesamtgesellschaftli-
che, ressortübergreifende und interdisziplinäre Aufgabe, zur Kurs-
korrektur auf allen Ebenen der Prävention (Kommune, Land und 
Bund) führen soll. Kriminalprävention als „eine alternative, nicht 
punitive Antwort auf die Herausforderung, Kriminalität zu ver-
hindern und das Sicherheitsgefühl zu verbessern“ (DPT 2014: 4) 
muss auf der Grundlage theoretischer und wissenschaftlich-empi-
rischer Kenntnisse beruhen, also evidenzbasiert sein. Für die Kri-
minalpolitik auf Bundesebene könne aber insoweit davon noch 
keine Rede sein, sie stelle sich gegenüber empirischen Erkenntnis-
sen eher taub. Dabei ist gerade für das (hier interessierende) Ju-
gendstrafrecht durch die beiden Jugendgerichtsänderungsgesetze 
(1990, 2008) die Orientierung an Wirklichkeit und Wirksamkeit 
sogar gesetzlich vorgegeben.

2. Das 1. Jugendgerichtsgesetz (JGGÄndG) 1990

Die Begründung liest sich wie eine (freilich nicht intendierte) 
Antwort auf Martinson (1974) „Nothing works“ und so, als hätte 
sich der Gesetzgeber an das Gebot der sog. Doppelintegration ei-
nerseits an Praxis (gesetzliche Verankerung von praktisch erprob-
ten ambulanten Praxismodellen im Rahmen der inneren Reform) 
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und Theorie sowie andererseits an Strafrecht und Kriminologie 
orientiert. Fast wird das Idealbild einer gesamten Strafrechtswis-
senschaft sichtbar, wie es Hassemer skizziert hat: „Die Gerechtig-
keit aus dem Strafrecht, die Wahrheit aus der Kriminologie und 
die praktische Vernunft aus der Kriminalpolitik im abgestimmten 
Miteinander – Fürwahr ein Paradies“ (Hassemer 2004: 19ff).

Auf neuere kriminologische Erkenntnisse der Sanktionsforschung 
wird ausdrücklich Bezug genommen (vgl. Deutscher Bundestag 
1989):

•	 Informelle Erledigungen sind humaner, schneller, kosten- 
günstiger und zur Rückfallvermeidung von höherer 
Effizienz.

•	 Neue ambulante Maßnahmen wie Betreuungsweisung, 
sozialer Trainingskurs und Täter-Opfer-Ausgleich können 
die traditionellen Sanktionen Geldauflage, Jugendarrest 
und Jugendstrafe weitgehend ersetzen, ohne die Rückfall-
wahrscheinlichkeit zu erhöhen.

•	 Die schädlichen Nebenwirkungen von Untersuchungshaft, 
Jugendarrest und Jugendstrafe sind seit langem bekannt.

3. Das 2. JGGÄndG 2008

Anlass für das Änderungsgesetz war die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 31.05.2006, nach welcher der gerichtli-
che Rechtsschutz im Jugendstrafvollzug geregelt werden und der 
Jugendstrafvollzug insgesamt auf eine gesetzliche Grundlage ge-
stellt werden musste. Dies ist nach der Föderalismusreform, mit 
Wirkung vom 01.01.2008, dann in 16 Landesjugendstrafvoll-
zugsgesetzen geschehen.
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Herzstück der Reform ist § 2 Abs. 1, der erstmals in der 
Geschichte des JGG mit den Eckdaten 1923, 1943, 1953 und 
1990 eine ausdrückliche Zielbestimmung enthält. Ziel des Ju-
gendstrafrechts ist es, erneuten Straftaten entgegenzuwirken, also 
die Rückfallkriminalität eines Jugendlichen oder Heranwachsen-
den zu vermeiden.

Der Weg zur Zielerreichung ist „vorrangig“ der Erziehungs-
gedanke. „Vorrangig“ weist darauf hin, dass sich nicht hinter jeder 
Straftat eines jungen Menschen ein Erziehungsdefizit verbirgt, so-
dass nicht immer ein erzieherischer Bedarf gegeben ist. Die Frage, 
ob durch die ausdrückliche Zielbestimmung der Legalbewährung 
die Kritik am „diffusen Inhalt des Erziehungsprinzips“ ausgeräumt 
ist, hat die Bundesregierung dahingehend beantwortet, dass das 
Ziel eines künftigen Lebens ohne Straftaten dem Maß und der 
Gestaltung der erzieherischen Einwirkung „klare Konturen“ gibt 
und zugleich Grenzen setzt (Deutscher Bundestag 1989: 67). In 
der Tat bedarf es an dieser Stelle keiner Stellungnahme dazu, ob 
der Erziehungsgedanke pädagogisch, psychologisch, soziologisch 
oder juristisch zu verstehen ist (Erziehung „durch“, „statt“ oder 
„als“ Strafe). Erziehung meint positive Individual(Spezial-)prä-
vention, setzt auf soziale Integration und orientiert sich an § 1 
SGB VIII (Recht auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, wobei der Akzent auf 
eigenverantwortlich und Gemeinschaftsfähigkeit zu setzen ist).1

Kritik und Diskussionen2 um den Erziehungsgedanken 
im Jugendstrafrecht als Gegenstand der Entscheidung des Ober-
landesgericht (OLG) Schleswig sollten inzwischen erledigt sein: 
„Wenn der mit der gesetzgeberischen Zielsetzung vorgesehene 
Sinn und Zweck einer Norm auf Dauer schlechthin nicht um-
gesetzt werden kann, also als utopischer Programmsatz gleichsam 

1 Zum Problem „Werte und Gesellschaft“ vgl. auch Schumacher (2008).
2 Siehe z. B. Cornel (2010) und Pieplow (2014).
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im luftleeren Raum stehen bleibt“ (NStZ 1985: 475), verstieße 
die Verhängung einer Jugendstrafe als Erziehungsstrafe gegen die 
Menschenwürde und wäre verfassungswidrig. Die Neuregelung 
benennt ausdrücklich ein konkretes Ziel und zeigt den Weg zur 
Zielerreichung (über Erziehung) auf. Es geht also nicht etwa um 
die Frage nach Milde oder Härte (neue Punitivität), sondern um 
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit sowie um einen ressourcenscho-
nenden Mitteleinsatz. In der Frage, ob und in welchem Maße die 
Zielvorgaben erreicht werden, rücken empirisch gesicherte Er-
kenntnisse der kriminologischen Sanktionsforschung in das Zen-
trum der Bestimmung von Reaktions- und Sanktionsmöglichkei-
ten des JGGÄndG. Es gilt, was das Bundesverfassungsgericht für 
die Ausgestaltung des Jugendstrafvollzuges in der Grundsatzent-
scheidung vom 31.05.2006 verlangt und was allgemein Gültig-
keit im Gesamtsystem jugendstrafrechtlicher Sozialkontrolle ha-
ben sollte: Die gesetzlichen Vorgaben für die Ausgestaltung des 
Vollzuges müssen zudem auf sorgfältig ermittelten Annahmen 
und Prognosen über die Wirksamkeit unterschiedlicher Vollzugs-
gestaltungen und Behandlungsmaßnahmen beruhen. Der Gesetz-
geber muss vorhandene Erkenntnisquellen, zu denen auch das in 
der Vollzugspraxis verfügbare Erfahrungswissen gehört, ausschöp-
fen und sich am Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse orien-
tieren (vgl. BVerfGe 2006).

Gesetzgeber und Gesetzesanwender müssten die Möglich-
keit haben, auch im Vergleich mit den Erfahrungen anderer au-
ßerhalb der eigenen Kompetenzbereiche zu lernen. Insoweit sei die 
Erhebung aussagefähiger, auf Vergleichbarkeit angelegter Daten 
zur Feststellung und Bewertung von Erfolgen und Misserfolgen, 
gemessen auch an Rückfallhäufigkeiten und die zielgerichtete Er-
forschung der jeweils verantwortlichen Faktoren, besonders wich-
tig. „Solche Daten dienen wissenschaftlicher und politischer Er-
kenntnisgewinnung sowie einer öffentlichen Diskussion, die die 
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Suche nach besten Lösungen anspornt und demokratische Verant-
wortung geltend zu machen erlaubt“ (BVerG 2006: Rn. 64).

Mit dem neuen § 2 Abs. 1 JGGÄndG haben wir damit ei-
nen Gradmesser für die Qualität der Jugendkriminalrechtspflege 
in der Praxis und bei künftiger Gesetzesgestaltung. Die Orientie-
rung an Wirklichkeit und Wirksamkeit prägt somit den Stand-
ort des Jugendstrafrechts innerhalb des Gesamtsystems sozi-
aler Kontrolle. Es geht, wie v. a. immer wieder von Rössner be-
tont, um Aufgabe und Ziel des Jugendstrafrechts beim Norm-
lernen, um Mittel, Instanzen und Wirksamkeiten des Norm-
lernens und letztlich um die Entwicklung normativer Verant-
wortlichkeit und sozialer Handlungskompetenz sowie allge-
mein um die soziale Entwicklung junger Menschen (vgl. Meier/ 
Rössner/Trüg 2014; Meier/Rössner/Schöch 2013; Rössner 2013).

Stichworte wie die Orientierung an der Wirklichkeit der 
Kriminalitätslage und der Wirkung der Reaktions- und Sanktions- 
möglichkeiten auch auf der dritten Stufe der Kriminalprävention 
(Verhinderung erneuter Kriminalität) führen zu der Frage nach 
dem Verhältnis von Erziehung, Normlernen sowie der Grundlage 
und den Rahmenbedingungen einer evidenzbasierten Kriminal-
prävention unter dem Aspekt von Folgenorientierung (effektiv 
und effizient) und möglicher Alternativen. Auf der Basis interna-
tionaler kriminologischer Forschung hat Rössner die Eckpunk-
te für eine solche evidenzbasierte Kriminalprävention zielführend 
und tragfähig herausgearbeitet (vgl. Rössner 2013).

Für Praktiker in der Jugendkriminalrechtspflege stellt sich 
dann die kritische Frage, ob wir immer wissen, was wir tun. Der 
Titel einer Praxis-Theorie-Fortbildung „Zwischen Sein und Sollen, 
Können und Wollen“ provoziert die Problemstellung „glauben 
wir mehr, als wir wissen“ oder wissen wir mehr bzw. sollten und 
könnten wir mehr wissen, als wir glauben (z. B. hinsichtlich der 
Wirksamkeit von zunehmender Härte und neuer Punitivität). Für 
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die Gesetzgebung und damit mittelbar auch für die Praxis der An-
wendung des Jugendstrafrechts im Jugendstrafverfahren hat das 
Bundesverfassungsgericht am 31.05.2006 darauf hingewiesen, 
dass es auf einer den grundrechtlichen Anforderungen nicht ge-
nügenden Berücksichtigung vorhandener Erkenntnisse hindeuten 
könne, wenn völkerrechtliche Vorgaben und internationale Stan-
dards mit Menschenrechtsbezug nicht beachtet oder unterschrit-
ten werden. Dazu zählen auch „die Europäischen Grundsätze für 
die von Sanktionen oder Maßnahmen betroffenen jugendlichen 
Straftäter und Straftäterinnen“:

•	 „Die Sanktionen und Maßnahmen für Jugendliche sind 
anhand von Forschungsstudien und auf der Grundlage ei-
ner wissenschaftlichen Evaluation zu entwickeln.

•	 Zu dem Zweck sind vergleichende Daten zusammen zu 
tragen, die die Bewertung des Erfolgs oder Misserfolgs von 
Sanktionen und Maßnahmen, die in Einrichtungen oder 
außerhalb des Vollzugs durchgeführt werden, zulassen. Bei 
einer solchen Evaluation sind die Rückfallquoten und de-
ren Gründe zu berücksichtigen.

•	 Außerdem sind Daten zur persönlichen und sozialen Si-
tuation des Jugendlichen sowie über die Bedingungen in 
den Einrichtungen, in denen die Jugendlichen unterge-
bracht sind, zu sammeln.“ (BMJ/BMJ/Justiz- und Polizei-
department 2008: 46)
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4. Nationale Entwicklungen

Auf der Suche nach empirisch gesicherten Erkenntnissen der 
Wirkungsforschung, die weltweit wirken und damit auch auf 
Deutschland übertragbar sind, rückten zunächst international 
der sog. Sherman-Report und später die Blueprints in den Mit-
telpunkt des Interesses. Sherman, Gottfredson, McKenzie u. a. 
hatten 1997 im Auftrag des Kongresses der Vereinigten Staaten 
zum Thema „Preventing Crime“ die Fragen „What works, what 
doesn’t, what’s promising“ durch über 500 Evaluationsstudi-
en ausgewertet; Anlass für die Landeshauptstadt Düsseldorf, an 
Rössner und Bannenberg (2002) einen Gutachtenauftrag zu den 
Leitlinien einer wirkungsorientierten Kriminalprävention zu ver-
geben. Unterschieden wird zwischen Interventionsprogrammen, 
die sich unmittelbar gegen strafbares Verhalten richten und so-
ziale Integrationsprogramme. Insgesamt wurden 61 Studien auf 
ihre Wirkung evaluiert, von denen 19 mit sehr gut und zehn mit 
ungenügend bewertet worden sind, zu letzteren gehören v. a. Pro-
gramme der Massenmedien ebenso wie unspezifische Sozialarbeit 
in Familie und Schule. Die Sekundäranalysen belegen Erfolge in 
der primären Prävention durch frühes Normlernen in einer unge-
störten Entwicklung mit emotionaler Bindung, Konsequenz und 
Konsistenz in der Erziehung. Die Präventionspraxis sollte sowohl 
einstellungs- als auch verhaltensorientierte Ansätze kombinieren. 
Wenig erfolgversprechend sind ambulant bzw. stationär verbin-
dende Projekte, Drill- und Abschreckungsprogramme sowie Ge-
fängnis- und Polizeibesuchsprogramme.

Angesichts des nach wie vor ungenügenden Wissens über 
wirkungs- und wissensbasierte Programme, gerade auf der dritten 
Stufe der Kriminalprävention (Verhinderung erneuter Kriminali-
tät), erstellte Wolfgang Heinz (2012, 2007) eine Sekundäranaly-
se zur empirisch belegten Wirksamkeit jugendkriminalrechtlicher 
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Sanktionen und Reaktionen. Einen Teilausschnitt bilden dabei 
die Befunde aus neueren Langzeit- und Kohortenuntersuchungen 
mit den Erkenntnissen der Lebenslaufforschung über Jugendde-
linquenz (entwicklungsdynamisch, mit wechselhaften Verläufen 
oder kontinuierlich „chronisch“). Drei Langzeitstudien sollen ex-
emplarisch vorgestellt werden:

Das Ehepaar Glueck hatte von 1939 bis 1963 insgesamt 
1 000 Probanden (je 500 delinquent/nicht delinquent) aus Bo-
ston im Alter von 10 bis 17 Jahren bis zum 32. Lebensjahr hin 
untersucht (vgl. Glueck/Glueck 1968). Aus dem Vergleich sollten 
die Ursachen der Jugendkriminalität erkannt und in eine Progno-
setafel umgesetzt werden. Aus dem Datenmaterial der Gluecks 
haben Sampson und Laub (1993) die weitere Delinquenzentwick-
lung im Hellfeld bis zum 45. Lebensjahr folgend verfolgen kön-
nen (vgl. Sampson/Laub 1993) und schließlich nach erneuter 
empirischer Überprüfung in 52 Fällen sogar bis zum Alter von 
70 Jahren (vgl. Laub/Sampson 2003). Ausgehend von der Bedeu-
tung sozialer Bindungen als Hintergrund für Kriminalität können 
geschwächte oder nicht vorhandene Bindungen in altersabhän-
gigen Entwicklungsstadien eine kontinuierliche Verfestigung der 
Jugend- zur Erwachsenenkriminalität begünstigen, es sei denn, 
dass neue soziale Bindungen in Partnerschaft, Elternschaft und 
im Beruf der weiteren Entwicklung eine veränderte Richtung ge-
ben (Wendepunkt = Turning Point).

Nach dem Vorbild der Untersuchungen durch das Ehe-
paar Glueck ist die Tübinger Jungtäter-Vergleichsuntersuchung 
von Göppinger (2008, 1983) entstanden, in der 200 männliche 
Strafgefangene (Häftlings-Probanden) im Alter von 20 bis 30 Jah-
ren und 200 nicht Inhaftierte gleichen Alters (Vergleichs-Proban-
den) in einem ersten Abschnitt (1965 bis 1970) ihrer Entwick-
lung bis zum 32. Lebensjahr untersucht worden sind. Eine Nach-
untersuchung, in den Jahren 1987 bis 1995 für 240 Probanden 
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(Häftlings-Probanden = 122, Vergleichs-Probanden = 118), konnte 
ihren weiteren Lebenslauf erfassen. Für das 39. Lebensjahr lagen 
noch für 176 und für das 46. Lebensjahr noch 61 Datensätze 
der Häftlings-Probanden vor. Auf der Grundlage der Tübinger 
Jungtäter-Vergleichsuntersuchung haben Stelly und Thomas  
(2001) herausgefunden, dass auch bei den Häftlings-Probanden 
trotz zahlreicher Risikofaktoren spätestens zum Ende des dritten 
Lebensjahrzehnts die Kriminalitätsbelastung deutlich sinkt bzw. 
gegen Null tendiert, in dem soziales Kapital durch starke soziale 
Bindungen (in Partnerschaft, Familie und Beruf ) aufgebaut und 
damit der Einstieg in eine prosoziale Lebensführung zugleich den 
Ausstieg aus dem delinquenten Verhalten markiert.

Im Mai 2014 ist die Langzeitstudie von Boers und Reinecke, 
„Kriminalität in der modernen Stadt“ vorgestellt worden. Die 
anonyme Befragung von 3 411 Duisburger Schülern im durch-
schnittlichen Alter von 13 Jahren wurde 2002 begonnen, bis zum 
20. Lebensjahr jährlich wiederholt und mit dem 24. Lebensjahr 
(im 2-jährigen Abstand) abgeschlossen. Danach haben 84 % der 
Jungen und 69 % der Mädchen schon einmal eine leichte bis mit-
telschwere Straftat begangen (vgl. Boers/Reinecke 2014). Die De-
linquenzbelastung nimmt schon nach dem 16. Lebensjahr durch 
eine erfolgreich vermittelte Wertorientierung und Normverdeut-
lichung wieder ab. Auch die kleine Gruppe von 6 % bis 8 % sog. 
Intensivtäter, die für die Hälfte aller Taten und mehr als Dreivier-
tel der Gewaltdelikte verantwortlich sind, bleiben nicht nach dem 
Motto „Einmal kriminell – immer kriminell“ lebenslang straf-
fällig. Neue stabile soziale Bindungen eröffnen Ausstiegschan-
cen. Auch begehen Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht 
häufiger Gewaltstraftaten als Jugendliche ohne Migrationshinter-
grund – ein Befund, der entsprechende Vorurteile abbauen sollte.
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5. Internationale Entwicklungen

Die Vereinten Nationen haben, beginnend mit den UN-Mindest-
standards für die Jugendgerichtsbarkeit, der Kinderrechtskon-
vention von 1989 und im Anschluss daran mit den Richtlinien 
zur Prävention von Jugenddelinquenz, den Richtlinien für den 
Schutz von Jugendlichen in freiheitsentziehenden Maßnahmen 
sowie den Mindeststandards für ambulante Strafen und Maß-
nahmen (sämtlich 1990) weltweit umfassende Rahmenrichtlinien 
entwickelt.

Die Frage wirksamer kriminalpräventiver Programme ge-
winnt vor diesem Hintergrund international, v. a. in den USA, 
aber auch in Europa zunehmende Bedeutung. Der internationale 
Austausch von Wissenschaft und Praxis zu nachgewiesen wirksa-
men Programmen hat – im Zeichen der zunehmenden Globali-
sierung – steigende Tendenz. Im Blickpunkt des Interesses steht 
dabei die nachhaltige Implementation solcher Programme sowie 
die gründliche Evaluation und Begleitforschung. Forderungen zur 
interdisziplinären Kooperation für eine gelingende Kriminalprä-
vention und internationaler Zusammenarbeit begleiten die Fra-
gen nach dem, was, wann und wie am ehesten wirkt und was 
nicht. Auffallend ist, dass die Ergebnisse der umfassenden und 
richtungsweisenden Wirksamkeitsforschung in den USA (im Ge-
gensatz zur bislang auf politischer Ebene immer noch nicht ra-
tifizierten Kinderrechtskonvention) zumeist in Kanada, Groß-
britannien, Australien und in den skandinavischen Ländern re-
pliziert werden – „wherever Canada, the UK and the USA have 
gone, so have the Scandinavian countries and Australia/New Zea-
land“ (Porporino 2010: 61 ff). In den europäischen Staaten sind 
Replikationen solcher Programme unterschiedlich intensiv er-
folgt. In Deutschland hat man bislang dabei eher zurückhaltend 
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reagiert und sich mehr auf die Identifikation eigener Programme 
konzentriert.

International valide und damit grenzüberschreitende For-
schungsbefunde zum Normlernen, zum Einfluss und Bezug von 
individuellen und strukturellen Risiko- und Schutzfaktoren legen 
nahe, dass zwar kulturelle und traditionelle Unterschiedlichkei-
ten zu gewichten sind, aber die grundlegende Frage der Stufen 
des Normlernens geklärt ist und daher das Rad nicht immer wie-
der neu erfunden werden muss. Wirksame Kriminalprävention 
ist perspektivisch breiter und sozial präventiver anzulegen als eine 
Fokussierung auf sekundäre und tertiäre Präventionsarbeit. Eine 
Vielzahl der in der Evaluationsforschung als wirksam beschriebe-
nen Programme richtet sich deshalb richtigerweise an junge Men-
schen unterhalb des Eintritts der Strafmündigkeit.

5.1 Prävention in Europa

In Ergänzung zu den weltweiten Mindeststandards und Richtli-
nien der UN hat die Europäische Union (EU) ihrerseits in den 
vergangenen Jahren zahlreiche Anstrengungen zur Harmonisie-
rung der in den europäischen Mitgliedsstaaten traditionell teils 
sehr unterschiedlichen Rechtssysteme unternommen. Neben 
den bereits im vorangegangenen Kapitel zitierten europäischen 
Grundsätzen aus dem Jahre 2008 für die von Sanktionen oder 
Maßnahmen betroffenen jugendlichen Straftäter beinhalten jüng-
ste Richtlinien auf europäischer Ebene klare Leitlinien für gelin-
gendes Praxishandeln, bei denen Interdisziplinarität, Fortbildung 
und wissenschaftliche Erkenntnisse im Zentrum der Forderungen 
für junge Menschen stehen. Zwei weitere sollen exemplarisch her-
ausgegriffen werden.



68 Petra Guder und Bernd-Rüdeger Sonnen

European Child Friendly Justice Guidelines (2010)

Kern der Leitlinie ist die Forderung nach interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit aller im Bereich des Straf- und Zivilrechts und der 
Administration tätiger Fachdisziplinen zur Verbesserung des Zu-
ganges, der Beteiligung und der Behandlung von Kindern in der 
Justiz. Damit verbunden sind Forderungen nach multidiszipli-
närer Zusammenarbeit und Ausbildung, die Förderung der For-
schung und einem internationalen Austausch bzw. einer Koopera-
tion in allen Aspekten einer kinderfreundlichen Gerichtsbarkeit.

European Probation Rules (2010)

Im Mittelpunkt der Leitlinie stehen konstruktive, auf Assessments 
basierende und ausgewählte Interventionen mit dem Ziel der Re-
habilitation und Abkehr von delinquentem Verhalten durch eine 
Vielzahl von interdisziplinären Methoden unter Anwendung fun-
dierter Kenntnisse auf wissenschaftlicher Grundlage. Die Exper-
tise und die Erfahrung der mit der Bewährungsaufsicht befassten 
Stellen sollen zur Entwicklung von Strategien zur Kriminalitäts-
reduzierung genutzt werden, einschließlich gemeinsamer Inter-
ventionen und Partnerschaften. Die Verfahren und Praxis der 
Bewährungshilfe sollen so weit wie möglich evidenzbasiert sein 
und dafür die notwendigen Ressourcen für gründliche Forschung 
und Evaluation bereitstellen. Gesetze, Politik und Praxis sollen auf 
fundierten wissenschaftlichen Kenntnissen fußen und internatio-
nal anerkannten Standards entsprechen.
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5.2 Jugendkriminalprävention im  
europäischen Vergleich

Die Umsetzung europäischer Richtlinien in Praxishandeln am 
Beispiel der Präventionsprogramme einiger europäischer Län-
der gibt einen Eindruck über die bereits erfolgte Adaption die-
ser Richtlinien in die nationale Gesetzgebung. Die osteuropä-
ischen Staaten sind bemüht, Jugendgerichtssysteme analog der 
UN-Richtlinien und der europäischen Standards zu entwickeln. 
Viele der erzieherischen Maßnahmen und Alternativen existie-
ren bislang nur begrenzt. Dünkel, Grzywa, Horsfield u. a. (2010) 
zeigen in ihrer rechtsvergleichenden Analyse aller europäischen 
Jugendgerichtssysteme viele Gemeinsamkeiten, aber auch weit-
reichende Unterschiede auf, u. a. hinsichtlich der Strafmündig-
keit, der Bestrafungsformen und der Verfügbarkeit alternativer 
Programme. Hinzu kommen länderspezifische Begrifflichkeiten, 
deren Entsprechung in anderen Systemen nur schwer abbildbar 
ist. Beispielsweise ist die Rolle des deutschen Jugendgerichtshel-
fers, oft als Youth Court Aid Officer übersetzt, nicht ohne weiteres 
verstehbar, denn es ist in anderen Systemen i. d. R. der Probation 
Officer/Bewährungshelfer (PO), der die Aufgabe der Jugendge-
richtshilfe oder auch Jugendhilfe im Strafverfahren erledigt, was 
aber nicht automatisch den Schluss zulässt, dass die Jugendlichen 
deshalb „unter Bewährung“ stehen. Solchen begrifflichen Defini-
tionsproblemen sahen sich auch Dünkel u. a. (2010) ausgesetzt, 
deren Analyse der Jugendgerichtssysteme nicht nur vier Bände, 
sondern auch ein umfangreiches Glossar der Vergleichsbegriffe 
umfasst. Wenn also international bisweilen kulturelle Bedenken 
als Hindernis für die Implementation nachgewiesener wirksamer 
präventiver Programme zu Buche schlagen, so sind diese kultu-
rellen Unterschiede ganz wesentlich auch in der Abweichung der 
Systeme und einer gelingenden Übersetzung zu suchen.
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Die Inhaftierungsraten auf europäischer Ebene zeigen, dass 
es nicht nur einer gelingenden Übersetzung, sondern auch einer 
gelingenden Implementation wirksamer Präventionsprogramme 
bedarf. Der Europarat hat sich zwar verpflichtet, die vorzeitige 
Entlassung zum Zwecke der Reintegration in die Gesellschaft und 
zur Vermeidung von Überbelegungen und anderen Missständen, 
die mit der exzessiven Verhängung von Haft unweigerlich ein-
hergehen, zu fördern. Jedoch ist es nach der vom Europarat am 
29.04.2014 bekannt gegebenen jährlichen Strafstatistik für das 
Jahr 2012 den europäischen Staaten bislang nicht gelungen, die 
Überbelegung in Gefängnissen zu verringern. Die Bewährungs-
strafen haben zwar zugenommen und von 2011 bis 2012 hat sich 
die Zahl der Häftlinge pro 100 Plätze von 99,5 auf 98 verringert, 
aber die Überbelegung ist nach dem Bericht in 21 europäischen 
Staaten nach wie vor ein schwerwiegendes Problem. Es besteht 
demnach offenbar eine beträchtliche Diskrepanz zwischen For-
derungen und Ansprüchen im Umgang mit Delinquenz und Prä-
vention im Hinblick auf tatsächliches Praxishandeln.

In den Wohlfahrtsmodellen der skandinavischen Länder, 
d. h. sozialen Modellen, die Erziehung als Antwort auf Jugend-
delinquenz außerhalb des Gerichtswesens beinhalten, werden 
Maßnahmeverschärfungen deutlich. Fraglich ist der ausreichende  
legale Schutz, da diese Maßnahmen i. d. R. außerhalb des Ge-
richtssystems veranlasst werden. Die Jugendjustizreformen in den 
Niederlanden (1995), Frankreich (1996, 2002, 2007) und Eng-
land (1994, 1998) weisen punitive Verschärfungen auf, meistens 
mit Verweis auf die angeblich erfolgreichen US-amerikanischen 
„Get tough on Crime Policies“. England ist dabei dazu überge-
gangen, die Eltern straffälliger Kinder und Jugendlicher als ver-
meintlich wirksames Mittel gegen Delinquenz zu bestrafen. Da-
gegen zeigen andere Befunde, dass viele nordeuropäische Länder, 
einschließlich Deutschland und den Niederlanden, signifikant 
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niedrigere Inhaftierungsraten aufweisen und offenbar deut-
lich stärker von alternativen Sanktionen Gebrauch machen (vgl. 
Vera Institute 2013). Nordirland zählt ebenfalls zu den Ländern 
mit einer der geringsten Inhaftierungsquoten. Der Bericht des 
Whitaker-Committe (2007) zur Reform des Irischen Strafsystems 
kommt u. a. zu dem Ergebnis, dass nicht nur dem Strafsystem, 
sondern dem gesamten Sozialsystem Beachtung geschenkt wer-
den muss. Entsprechend verwundert es nicht, dass in den Län-
dern, die einen größeren Anteil für Sozialausgaben aufwenden, 
die Inhaftierungsquote geringer ist und sich diese Beziehung in 
den letzten 15 Jahren verstärkt hat.

Trotz insgesamt unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen 
in der teils ordnungs- und polizeiorientierten Kriminalprävention 
spiegeln sich die vorgenannten Befunde in den Übereinstimmun-
gen bei der Umsetzung geplanter kriminalpräventiver Program-
me und Initiativen, z. B. in Tschechien, Belgien, Finnland, Frank-
reich, Italien, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien und Großbri-
tannien, in Richtung nationaler Koordinierungsmechanismen, 
kommunaler Präventionsplanung zur Entwicklung alternativer 
Verfahren, nationaler Pläne zur Kriminalprävention und Opfer-
hilfe sowie zur Kriminalprävention, Kriminalitätskontrolle und 
Kriminalprävention als Teil einer nationalen Entwicklungsstrate-
gie wider (vgl. EU Parlament 2009). Dabei steht die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit auf nationaler Ebene ebenso im Fokus, 
wie die internationale Zusammenarbeit. Die Frage effektiver und 
alternativer Reaktionen, restorativer Justiz, Frühprävention, die 
Entwicklung präziser Ziele zur Reduzierung und Erforschung der 
verschiedenen Risiken, effizienter Verfahren im Sozial-, Gesund-
heits-, Arbeits- und Ausbildungssektor sowie die Bildung inter-
disziplinärer Expertenkommissionen zur Erforschung wirksamer 
Interventionen als auch nationale Kriminalpräventionsnetzwerke 
von Politik und Praxis runden das Bild ab.
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Die Abkehr von restriktiven Verfahren zugunsten präventi-
ver Programme wird auch durch aktuelle Themenstellungen eu-
ropäischer Tagungen unterstrichen. Exemplarisch seien hier die 
kriminologischen Kongresse in Litauen 2011 „Überdenken von 
Kriminalität und Bestrafung in Europa“ und Budapest 2013 „Jen-
seits von Punitivität – Kriminalität und Kriminalitätskontrolle 
in Europa“. Pfade zur Desistenz, sozialen Justiz, speziell in einer 
steigenden interkulturellen Gesellschaft sowie Friedensstiftung 
in ehemaligen Konfliktgesellschaften oder im Wandel befindli-
che Gesellschaften sind bspw. zentrale Themen des Europäischen 
Kongresses für Restorative Justiz im Juni 2014 in Belfast. Die ak-
tive Beteiligung und eine veränderte Täter-Opfer-Perspektive bei 
Täter-Opfer-Ausgleichen innerhalb der restorativen Justiz schei-
nen einen Effekt auf dauerhafte Desistenzentscheidungen zu ha-
ben. Shapland (2014) vertrat dazu anlässlich der Vorstellung der 
aktuellen Ergebnisse der Sheffield-Langzeit-Studie u. a. die These, 
dass die Beteiligungsmöglichkeiten des Täters bei ausgleichenden 
Prozessen, wie z. B. Täter-Opfer-Ausgleich, als Nebeneffekt einen 
Beitrag zur Abkehr von Delinquenz leisten.

5.2.1  European Crime Prevention Network (EUCPN)

Die Jahreskonferenzen des EUCPN bilden seit 2010 eine euro-
päische Plattform für gute und beste Präventionspraxis in ver-
schiedenen Bereichen. Das Thema „Kommunalpolitik als wirk-
sames Präventionswerkzeug gegen Einbruch, häusliche Gewalt 
und Jugenddelinquenz“ (2012) unterstreicht die Notwendigkeit 
der Abfederung wirksamer Präventionsprogramme durch sozial-
politische sinnvolle Entscheidungen, individuelle Ausgrenzungs-
prozesse und Hinwendung zu delinquentem Verhalten ange-
sichts steigender Armut, auch in den reichen europäischen Län-
dern durch die steigende Diskrepanz zwischen arm und reich. Auf 
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europäischer Ebene hat u. a. das EUCPN eine aktuelle Datenbank 
für sog. Good Practice Programme etabliert. Anhand verschieden-
ster Kategorien können als Good und Best Practice kategorisierte 
Präventionsprogramme der europäischen Länder aufgerufen wer-
den. Die Datenbank vermittelt einen guten Eindruck des Standes 
der evidenzbasierten Präventionsarbeit in den Mitgliedsstaaten. 
Das Netzwerk vermittelt auch einen Überblick über die aktuelle 
Forschungslage auf europäischer Ebene. Die EMCDDA (Euro-
pean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 1993), 
als dezentrale Einrichtung der EU gegründet, enthält Informatio-
nen über die europäische Drogenproblematik und evidenzbasierte 
Drogeninterventionsprogramme sowie Standards und Richtlinien 
für Praktiker. Über die eigene Datenbank können seit 2014 die 
Präventionsrichtlinien der Mitgliedsstaaten und deren Interven-
tionsprogramme abgefragt werden. Darüber hinaus gibt es euro-
paweit eine wachsende Anzahl von Best Practice-Publikationen.

5.2.2  WHO-Bericht zur Jugendgewaltprävention  
in Europa (2010)

Der Bericht der Weltgesundheitsorganisation über die Gewalt-
prävention und Stichwaffenprävention unter jungen Menschen 
in Europa kommt zu dem Ergebnis, dass junge Menschen, die zu 
den sozial benachteiligten Teilen der Gesellschaft gehören, unab-
hängig von der wirtschaftlichen Stellung eines Landes, unverhält-
nismäßig von interpersonaler Gewalt betroffen sind. Gewalttaten 
unter Jugendlichen seien bislang vorrangig aus der justiziellen Per-
spektive gesehen worden und die Berücksichtigung gesundheits-
politischer Folgen für Opfer von Gewalt durch Verhaltens- und 
psychische Probleme, z. B. PTSD (Posttraumatische Stress-Stö-
rung), sei nur mangelhaft erfolgt. Das erhöhte Gesundheitsrisiko 
zeige sich durch einen vermehrten Tabakkonsum, Alkohol- und 
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Drogenmissbrauch. Weitere Opferprozesse oder wechselnde Op-
fer- und Täterrollen wirken sich durch mangelnde Produktivität 
und Probleme der Opfer in der täglichen Lebensgestaltung, aber 
auch durch die hohen Kosten, die Täter und Opfer von Gewalt für 
das Gesundheitswesen, die Justiz, Erziehung und Ausbildung so-
wie für soziale und berufsbegleitende Dienstleistungen bedeuten, 
aus. Der Bericht differenziert nach individuellen, beziehungs-, 
gemeinwesen- sowie gesellschaftsbezogenen Risikofaktoren. Da-
nach besteht für Jungen ein höheres Risiko für Gewaltverhalten, 
speziell für diejenigen in delinquenten Peer-Gruppen. Kinder, die 
unter ungünstigen Kindheitseinflüssen leiden, sind als Jugendli-
che gewaltgefährdeter. Sind junge Menschen anderen Formen von 
Gewalt oder Angst vor Gewalt in der Schule und im Gemein-
wesen ausgesetzt, so wirkt dies risikoerhöhend für eine Beteili-
gung an Gewaltakten unter jungen Menschen. Das Einkommen 
und die soziale Ungleichheit sowie soziale Benachteiligung bil-
den starke Risiken für Jugendgewalt. Zwischen Alkohol-, Drogen-
konsum und Gewalt besteht eine starke Beziehung. Der wissen-
schaftliche Beweis, dass Jugendgewalt vermieden werden kann, 
ist nach dem Bericht erbracht. Der beste Nachweis wird durch 
Frühpräventionsprogramme erreicht, die im Kindesalter einset-
zen, wie Elternschule, Vorschulprogramme und auf lebensprakti-
sche Fähigkeiten ausgerichtete Interventionen sowie Veränderung 
von Settings, z. B. in Schulen durch Prävention von Mobbing. 
Der erschwerte Zugang zu und die Reduzierung von Alkohol-
missbrauch ist eine wichtige Präventionsstrategie. Der Wirksam-
keitsnachweis von Programmen, die sich an junge Menschen mit 
bereits vorhandenem Gewaltverhalten richten, ist grundsätzlich 
weniger entwickelt. Problemorientierte direkte Politikansätze und 
intensive Behandlungsprogramme für jugendliche Täter zeigen 
ebenfalls positive Resultate. Die Replikation international ent-
wickelter Programme in europäischen Settings wird zunehmend 
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wissenschaftlich untersucht sowie Verfahrensweisen getestet, die 
in Europa entwickelt wurden, was als sinnvoll angesehen wird. 
Die meisten der Programme erfordern eine disziplin-, fach- und 
organisationsübergreifende Zusammenarbeit. Indes sind die im 
Bericht diskutierten wirksamen Programme zur Jugendgewalt-
prävention meistenteils in Nordamerika entwickelt und evaluiert 
worden. Der Bericht mahnt, bei allem weitreichenden interna-
tionalen Wirksamkeitsnachweis, den die Programme erbracht ha-
ben, zur Vorsicht des Transfers in europäische Settings unter euro-
päischen Umständen, ohne dies jedoch weiter zu begründen. Vor 
allem bedürfe deren Implementation im europäischen Kontext 
guter Evaluationsrahmenbedingungen (vgl. WHO 2010).

5.3 Jugendkriminalprävention USA

Im Hinblick auf die internationale Entwicklung zu einer wissens-
basierten Jugendkriminalprävention haben die USA mit der aktu-
ellen Wirksamkeitsforschung weitreichende Impulse zur interna-
tionalen Kriminalpräventionsdiskussion geliefert, auch wenn man 
die dortige Kriminalpolitik häufig eher mit restriktiven Ansätzen 
assoziiert und gerne auf europäischer Ebene auf die USA verweist, 
wenn es gilt, Verschärfungsbestrebungen in Europa unter Hin-
weis auf angebliche Erfolge solcher Praktiken in den USA „sa-
lonfähig“ zu machen. Dabei sind zwei Namen international hi-
storisch untrennbar und mit der Forderung nach Evaluation und 
Implementation nachgewiesener wirksamer Programme verbun-
den. Diese haben auch nicht unbeträchtlich die Grundlage für 
den Meinungswandel im Umgang mit Jugenddelinquenz hin zu 
wirksamen Programmen in den USA geprägt.
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Sherman Report (USA 1996/1997)

Der Kongress der Vereinigten Staaten beauftragte am 27.04.1996 
den Generalbundesanwalt eine umfassende unabhängige wissen-
schaftliche Evaluationsstudie auf der Grundlage der vom Bundes-
justizministerium finanzierten Interventionsprogramme erstellen 
zu lassen (vgl. Sherman 1998). Bundesstaaten und Kommunen 
sollten durch die Ergebnisse bei der erfolgreichen Kriminalprä-
vention unterstützt werden. In relativ kurzer Zeit, von August 
1996 bis Januar 1997, evaluierte die Universität Maryland die 
Wirksamkeit der Programme in folgenden Bereichen: a) Krimi-
nalprävention, speziell Jugendgewalt; b) Reduzierung von Risi-
kofaktoren für Jugendgewalt, einschließlich der in den Gemein-
wesen, in den Schulen und Familien; c) Stärkung von Schutz-
faktoren gegen Kriminalität und Delinquenz. Erheblich später, 
erst im Jahre 2002, wurden die Ergebnisse als Buch veröffentlicht 
und erfuhren seither international weitgehende Beachtung (vgl. 
Sherman/Farrington/Welsh u. a. 2002). Das Deutsche Forum für 
Kriminalprävention (DFK) bewertete den Bericht als „wesentli-
chen, wenn auch zugleich umstrittenen Meilenstein“, v. a. weil er 
in einer „bis dato unbekannten Form“ die Wirksamkeit von 500 
Präventionsprogrammen untersucht hatte. Einige der evaluierten 
Programme erschienen jedoch den Kritikern mit kulturellen und 
sozialen als auch politischen Rahmenbedingungen in Deutsch-
land nicht vereinbar zu sein und daher als Replikation nicht in 
Betracht zu ziehen.3 Kritisiert wurde die Studie auch wegen des 
relativ kurzen Auswertungszeitraumes und die von vornherein 
nur auf bereits vorhandene Studien begrenzte Auswertung; insbe-
sondere die Praxis kritisierte, dass dadurch etliche Programme von 
vornherein nicht erfasst wurden.

3 So z. B. die kritische Würdigung des DFK.
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Wenigstens stehen aber seit dem Sherman-Report insbeson-
dere Scared Straight Programme und Bootcamps als unwirksam, re-
spektive kriminalitätsbegünstigend fest – eine wissenschaftliche Er-
kenntnis, die im Hinblick auf politische Entscheidungen, wie z. B. 
die Einführung des Warnschuss-Arrestes, zumindest in der Politik 
unbeachtet geblieben zu sein scheint oder populistischen Erwägun-
gen geopfert wurde. Bei den Ergebnissen des Berichtes zeigt sich auch 
eine bei der Diskussion von wirksamen Programmen weitestgehend 
vernachlässigte Komponente: Die Notwendigkeit geeigneter, flankie-
render sozialpolitischer und struktureller Maßnahmen als unverzicht-
barer Rahmen für gelingende Programme mit bleibenden Effekten.

Blueprint-Forschung (USA/Gründung 1996)

Zeitgleich mit dem Sherman-Report formierte sich 1996 an der 
Universität von Colorado am Center for the Study and Prevention 
of Violence die Blueprint-Initiative, unter Beteiligung von William 
Woodward, Bereichsleiter für Strafjustiz des US-Bundesstaates Co-
lorado, der u. a. zunächst die Finanzierung des Forschungsprojektes 
unter Beteiligung des Zentrums für Gesundheitskontrolle und Prä-
vention absicherte. Zu den Initiatoren gehörten auch Denise Gottf-
redson, Mitautorin des Sherman-Reports, und die Kriminalitäts- und 
Delinquenzkommission des US-Bundesstaates Pennsylvania. Auf der 
Grundlage eines generellen wissenschaftlichen Konsensus hinsicht-
lich der spezifischen individuellen Dispositionen, der kontextualen 
Bedingungen (Familie, Schule, Nachbarn, Peers) und bekannten 
Interaktionsdynamiken, die zur Hinwendung und Abkehr von Ge-
waltverhalten führen (Risiko- und Schutzfaktoren), sollten herausra-
gende Gewaltpräventionsprogramme identifiziert werden, die einen 
sehr hohen wissenschaftlichen Standard als Wirksamkeitsnachweis 
erfüllten. Anhand der Auswahl- und Bewertungskriterien a) stabiles 
Forschungsdesign; b) Nachweis signifikanter abschreckender Effekte; 
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c) Mehrfachreplikation; d) bleibende Effekte wurden diese Interven-
tionsprogramme identifiziert und in einer Serie von Blueprints be-
schrieben (vgl. z. B. Elliott/Cook/Gottfredson u. a. 1996). Mit einer 
Auswertung von mehr als 500 Delinquenz-, Drogen- und Gewalt-
präventionsprogrammen, die durch wissenschaftliche Besprechun-
gen empfohlen waren, wurde die Forschung seitdem kontinuierlich 
ausgeweitet. Die Programme sollten schließlich den Kern für eine 
nationale Gewaltpräventionsinitiative bilden – eine bahnbrechen-
de Wendung in der Diskussion um wissenschaftlich nachgewiesene 
Interventionsprogramme. Seit mehr als zehn Jahren wird die For-
schung vom OJJDP (Büro für Jugendjustiz und Delinquenzpräven-
tion beim Justizministerium der Vereinigten Staaten) finanziert.

Blueprints heute

Die Blueprint-Forschung gilt nach wie vor als die Evaluation mit 
den gründlichsten Zertifizierungstandards in der Wirksamkeits-
forschung von Präventions- und Interventionsprogrammen, die 
wirksam antisoziales Verhalten reduzieren und einen gesunden 
Entwicklungsverlauf junger Menschen fördern. Damit hat sich 
die Forderung nach einer nationalen Präventionsinitiative, die von 
Delbert Elliott zu Beginn gestellt wurde, nahezu erfüllt. Durch 
zusätzliche Forschungsgelder der Annie E. Casey Stiftung konn-
te die Bandbreite der Forschung der Auswirkungen auf psychische 
und körperliche Gesundheit, Selbstregulierung und Bildungsni-
veau ausgeweitet werden. Die Blueprints dienen heute staatlichen 
Stellen, Schulen, Stiftungen und kommunalen Organisationen als 
fundierte Entscheidungsquellen für Investitionen in Jugendpro-
gramme. Trotz der umfassenden Präventionsinitiative und den 
weitreichenden Reformbestrebungen innerhalb des Jugendge-
richtswesens der USA werden aktuell immer noch zu wenig Mit-
tel in zertifizierte, nachgewiesen wirksame Programme investiert 
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und nur 10 % aller Jugendwohlfahrtsdienstleister haben bundes-
weit in solche implementiert (vgl. z. B. Bridgeland/Orzag 2013). 
Die Blueprint-Forschung wird kontinuierlich weitergeführt und 
umfasst heute zehn aktuelle Blueprint-Programme und weitere 39 
als erfolgversprechend charakterisierte Programme. Hierzu zäh-
len auch einige, die nach dem aktuellen Stand der Forschung den 
Qualitätskriterien für ein Blueprint nicht vollständig standhalten 
konnten, wie z. B. „Big Brothers Big Sisters of America“, „Olweus 
Bullying Prevention Program“ und „Incredible Years“. Es gilt also 
nicht, „einmal Blueprint, immer Blueprint“, sondern es kommt auf 
die kriterienentsprechende und fortlaufende qualitative Weiterent-
wicklung an. Alle Programme fokussieren nicht nur das Individu-
um, sondern begründen einen umfassenden Ansatz (vgl. Elliott/ 
Gottfredson/Greenwood u. a. 2002). Eine Übersicht über die Ent-
wicklung der Blueprints ist in nachstehender Tabelle zu finden (vgl. 
Tab. 1).

Inzwischen gibt es auch ein in London ansässiges Büro 
„Blueprints for Europe“, welches helfen soll, Blueprint-Program-
me im europäischen Kontext weiter zu verbreiten und den „Wi-
derstand, Programme aus einem Land wie den USA zu impor-
tieren, welches routinemäßig schlecht bei den Vergleichstabellen 
zum Wohlergehen von Kindern in Industrieländern abschneidet“ 
(Axford/Elliot/Little 2012: 206), zu verringern. Schließlich haben 
die USA historisch einmal eine Vorreiterposition in der Jugendge-
richtsbewegung eingenommen (vgl. z. B. Martin 2014).

Weitere Listen erfolgversprechender Programme in den USA

Listen weiterer wirksamer Präventionsprogramme und -verfahren, 
allerdings mit teilweise für die Praxis schwer überschaubaren und 
höchst unterschiedlichen wissenschaftlichen Anforderungskriteri-
en an ihre Wirksamkeit, sind z. B.:
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•	 Best Evidence Encyclopedia (Bee);
•	 The U. S. Department of Education What Works 

Clearinghouse;
•	 The National Registry of Evidence-Based Programs and 

Practices;
•	 The Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention 

Model Programs Guide;
•	 The Office of Justice Programs Crime Solutions;
•	 The Coalition for Evidence-Based Policy Social Programs 

That Work (Top Tier);
•	 The Center for Disease Control Community Guide.

Bestand 1998/2002 Bestand 2014

•	 Nurse-Home-Visitation

•	 Incredible Years 
•	 Bullying Prevention Program 

•	 Promoting Alternative 
Thinking Strategies (Paths) 

•	 Big Brothers Big Sister of 
America

•	 Quantum Opportunities 
•	 Multisystemic Therapy 

•	 Functional Family Therapy 
•	 Midwestern Prevention Project 
•	 Life Skills Training

•	 Multidimensional Therapy 

•	 Foster Care

•	 Brief Alcohol Screening and 
Intervention for College 
Students

•	 Functional Family Therapy

•	 LifeSkills Training

•	 Multidimensional Treatment 
Foster Care

•	 Multisystemic Therapy

•	 New Beginnings (Intervention 
für Children of Divorce)

•	 Nurse-Family-Partnership

•	 Positive Action
•	 Project Towards No Drug 

Abuse
•	 Promoting Alternative 

Thinking Strategies
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Bestand 1998/2002 Bestand 2014

Erfolgversprechende Programme (2014)

•	 Adolescents Coping with 
Depression

•	 Athletes Training & Learning 
to Avoid Steroids (Atlas)

•	 Be Proud! Be Responsible!
•	 Behavioral Monitoring and 

Reinforcement Program
•	 Big Brothers Big Sister of 

America

•	 Bright Bodies
•	 Cognitive Behavioral IV for 

Trauma in Schools (Cbits)
•	 Communities That Care 

(CTC)
•	 Coping Power
•	 Early Literacy and Learning 

Model
•	 Effekt®
•	 Familias Unidas Preventative 

Intervention
•	 Family Foundations
•	 Fraction Face-Off
•	 Good Behavior Game
•	 Guiding Good Choices
•	 Highscope Preschool
•	 Incredible Years (Child, 

Parent and Teacher Program

•	 InShape

•	 Keep Safe
•	 Number Rockets
•	 Olweus Bullying Prevention 

Program

•	 Parent Child Interaction 
Therapy (Pcit)

•	 Peer Assisted Learning 
Strategies

•	 Planet Health
•	 Positive Family Support 

Family Check Up
•	 Project Northland
•	 Quick Reads
•	 Raising Healthy Children
•	 Safe Dates
•	 SPORT
•	 Steps to Respect
•	 Story Talk – Interactive Book 

Reading Program
•	 Strenghtening Families
•	 Strong African American 

Families
•	 Success for All
•	 Targeted Reading Intervention
•	 Triple P System
•	 Wyman’s Teen Outreach 

Program

Tab. 1: Entwicklung der Blueprints (vgl. Elliott/Fagan 2014)

Anmerkung: Fettdruck = Blueprints 1998/2002 und 2014;  
Kursiv-Fettdruck = herabgestufte ehemalige Blueprints
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5.4 Reformbestrebungen, Präventionskoordination 
und -initiativen in den USA

In den USA vollzieht sich seit Mitte der 1990er Jahre ein in Europa 
eher unbeachteter Wandel von einer restriktiven zu einer restora-
tiven und präventiven Jugendkriminalpolitik i. S. eines Balanced 
Approach of Restorative Justice. Wenngleich auch die Inhaftie-
rungsrate in den USA noch immer spektakulär hoch ist, erreich-
te der Anteil für Jugendliche 2013 den niedrigsten Stand in den 
letzten 38 Jahren und ist damit seit 1975 um 41 % gefallen4 – In-
diz nicht für einen Rückgang der Jugendkriminalität insgesamt, 
wobei ein beträchtlicher Anteil der Jugendlichen zwar chronische 
Fehlverhaltensweisen zeigt, aber nicht zur Gewalt tendiert, son-
dern auch einen Einstellungswandel im Umgang mit jugendlichen 
Gesetzesbrechern. Nationale Initiativen sind u. a.:

•	 Models of Change-Initiative durch Unterstützung von 
Stiftungsgeldern für die Jugendjustizreform in einzelnen 
Bundesstaaten;

•	 Nationale Präventionsstrategie;
•	 Office for Juvenile Justice and Juvenile Delinquency  

Prevention (OJJDP);
•	 Implementation nachgewiesen wirksamer Programme;
•	 National führende Initiative der Bundesvereinigung der 

Jugend- und Familienrichter (NCJFCJ) zur Bekannt- 
machung/Einführung nachgewiesen wirksamer Program-
me und zur Umsetzung von aktuellen kriminologischen 
Erkenntnissen und Forschungsergebnissen in die Praxis;

•	 Anwendung internationaler Standards, neue Initiativen 
zur Ratifizierung der Kinderrechtskonvention.

4 Laut Bericht der Annie E. Casey Foundation, basierend auf Daten des U. S. 
Census Bureau.
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Bundesvereinigung der Jugend- und Familienrichter  
(National Council of Youth and Family Court Judges/ 
NCJFCJ, 1937 gegründet)

Das National Council ist bei weitem nicht die einzige Organisa-
tion, aber bei der Umsetzung erfolgreicher Präventionsstrategien 
und -programme im justiziellen Bereich von großer Bedeutung. 
Eine Deinstitutionalisierung durch den Einsatz ambulanter Maß-
nahmen in den Kommunen, anstelle stationärer Maßnahmen au-
ßerhalb, welche den Kontakt der Jugendlichen zu Eltern und Ge-
meinwesen erschweren bzw. – wenn vertretbar – eine Entkrimi-
nalisierung von sog. Statustätern können in diesem Kontext als 
Beispiele genannt werden. Ferner stellen offene Einrichtungen an-
stelle von geschlossenen Institutionen, Richtlinien für ausgewoge-
ne Sanktionen zur Reduzierung weitverbreiteter Sanktionskanon, 
restorative Justiz, Reduzierung disproportionaler Kontakte von 
Minderheiten mit dem Justizsystem, Ethikgrundsätze für Jugend- 
und Familienrichter, Implementation von Assessment-Instru-
menten zur Ermittlung von Risiken und Stärken sowie die Mo-
dellinitiative zur Reform von Jugend- und Familiengerichten wei-
tere Beispiele erfolgreicher Präventionsstrategien und -program-
me dar. Zudem können auch die Förderung der Implementation 
evidenzbasierter Programme sowie neue Interventionsansätze, wie 
z. B. indianischen Traditionen entlehnte Friedenszirkel, die Stuk-
ki anlässlich seines Vortrages der Sonderveranstaltung der U. S. 
Juvenile Justice beim 19. Deutschen Präventionstag in Karlsruhe 
vorstellte, einen Beitrag leisten (vgl. Stucki 2014).
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Büro für Jugendjustiz und Delinquenzprävention OJJDP 
(1974 gegründet)

Das Büro für Jugendjustiz und Delinquenzprävention, angesiedelt 
beim Justizministerium der USA, nimmt mit dem Koordinations-
ausschuss für Jugendjustiz und Delinquenzprävention, dem Bera-
tenden Komitee für Jugendjustiz, in dem das NCJFCJ mit zwei 
Sitzen vertreten ist, und die sog. Models for Change-Initiative zur 
Reform der Jugendjustiz in den USA eine führende Rolle bei der 
Koordination und Ressourcengewinnung zur Prävention und Re-
aktion auf Jugenddelinquenz und Viktimisierung ein. Insgesamt 
ist es als ein gutes Beispiel für eine gelingende Präventionskoordi-
nation zu bewerten. Das Büro unterstützt die Bundesstaaten und 
Kommunen bei ihren Bemühungen zur Entwicklung und Im-
plementation wirksamer und maßgeschneiderter Behandlungs-, 
Rehabilitations- sowie koordinierter Präventions- und Interven-
tionsprogramme, die den Bedürfnissen von Jugendlichen und de-
ren Familien entsprechen. Ziel ist das gesunde, gebildete und ge-
waltfreie Aufwachsen junger Menschen, deren Kontakte mit dem 
Jugendjustizsystem selten sind, sich aber fair und nützlich erwei-
sen sollen. Die Forderung nach der Einrichtung einer Bundesstel-
le für Prävention wurde erneut anlässlich des 19. Präventionstages 
in Karlsruhe in der Karlsruher Erklärung vom 13.05.2014 für die 
Bundesrepublik gestellt.
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6. Implementationswissenschaft: Effekte durch  
Einführung nachgewiesen wirksamer Programme

Schlagwörter wie „Nothing works“, „What works-What doesn’t“, 
„What else works?“ (vgl. Graebsch 2010) sowie eine steigende An-
zahl von Listen erfolgversprechender Programme, „good“ und „best 
practice“ haben eines gemein: Sie lassen Praktiker international zu-
nehmend die Stirn runzeln, was denn nun wirklich wo, wie, für 
wen und unter welchen Umständen am besten wirkt und verbes-
serte Bedingungen für Kinder und ihre Familien schafft. Skeptiker 
in der Praxis gegenüber wissenschaftlichen Befunden begründen 
ihre Abwehrhaltung oft mit dem Verweis auf alte Daten, die der 
Forschung zugrunde lägen, aktuell sei alles anders oder die Ergeb-
nisse seien in der Praxis nicht oder nur unzureichend umsetzbar. 
Wie aber ist Praxis verwertbar umzusetzen, was die Wissenschaft 
festgestellt hat? Hilfreich zur Bewertung sind die internationalen 
Kategorisierungen für die Bewertung von Programmen sowie Da-
tenbanken, die bei der Auswahl von geeigneten Programmen Hil-
festellungen geben können sowie internationale und nationale Prä-
ventionsstandards (vgl. Tab. 2). Diese setzen aber auch angemesse-
ne Aus- und regelmäßige Fortbildung der beteiligten Akteure und 
fachliches Können voraus sowie Risiko- und Schutzfaktoren genau 
einschätzen zu können. Das ist Voraussetzung dafür, existierende 
Hilfsmittel adäquat zur Entscheidungsfindung einzusetzen.
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Not much confidence Very much confidence

•	 Best 
Practice

•	 Research 
Based

•	 Promising 
Approaches

•	 Evidence 
Based

•	 „We have 
done it and 
we like it“

•	 Program 
based on 
sound 
theory 
informed by 
research

•	 „We really 
think this 
will work 
but we need 
time to 
prove it”

•	 „This 
program 
has been 
rigourously 
evaluated 
and shown 
to work”

Tab. 2: Kategorisierungshilfen zur Programmauswahl

Elliott hatte bereits 1997 gefordert, Koordinationsstellen zu schaf-
fen, die die Kommunen bei der Auswahl für sie passender Pro-
gramme beraten und sie bei der Implementation unterstützen. 
Seit fast 20 Jahren arbeitet in Pennsylvania die Landeskommission 
für Kriminalität und Delinquenz (mit einem Landespräventions-
rat vergleichbar) daran, landesweit auf kommunaler Ebene nach-
gewiesen wirksame Gewaltpräventionsprogramme einzuführen. 
Sämtliche der jährlichen Jugendgerichtstage der pennsylvanischen 
Jugendrichtervereinigung widmen sich seit 1998 zunehmend dem 
Thema der wissensbasierten Kriminalprävention und der Imple-
mentation nachgewiesen wirksamer Präventionsprogramme auf 
kommunaler Ebene, aber auch in stationären Settings sowie im 
Bereich der Reintegration. Im Bundesstaat Pennsylvania wurden 
seit 2008 insgesamt elf verschiedene Blueprint-Programme einge-
führt. Die Implementation erfolgte auf unterschiedlichen Stufen 
(Kommune, stationäre Einrichtungen, Reintegration) zur erfolg-
reichen Reduzierung von Delinquenz und Rückfallquoten.

Nach der neuesten Untersuchung betrug die Anzahl der 
Jugendlichen in nachgewiesen wirksamen Programmen im Jahr 
2012/2013 landesweit 3 650 Teilnehmer (vgl. Campbell/Bumbar-
gar 2012). Die überwiegende Zahl der Jugendlichen wurde von 
der Jugendbehörde und von der Jugendjustiz in die Programme 
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überwiesen. 60 % der Jugendlichen standen dabei kurz vor einer 
Fremdunterbringung. Durch den Einsatz nachgewiesen wirk-
samer Programme konnten 88 % dieser Jugendlichen in ihren 
Kommunen verbleiben und 87 % hatten zum Zeitpunkt des Pro-
grammabschlusses keine neuen Verfahren. Die Programme spie-
len eine wichtige Rolle bei der landesweiten Initiative zur Redu-
zierung von Delinquenz, Jugendgewalt, Substanzmissbrauch etc. 
Sie haben sich als wirksame Intervention für Jugendliche erwie-
sen. Dies wurde anhand von Verhaltensweisen, die die Jugendli-
chen im Kontakt mit den Jugendbehörden und der Jugendjustiz 
zeigten, deutlich.

EPIS-Center (Gründung 2008)

Das u. a. von der pennsylvanischen Landeskommission unter-
stützte Zentrum für Evidenzbasierende Prävention und Interven-
tionsunterstützung dient zur Verbesserung der landesweit aktu-
ell mehr als 300 Blueprint-Programm-Replikationen und kom-
munalen Präventions-Koalitionen. Das Zentrum unterstützt u. a. 
die Verbreitung und die qualitative Implementation von nachge-
wiesen wirksamen Präventions- und Interventionsprogrammen 
und beeinflusst die Zuordnung der im Verzeichnis aufgeführten 
Programme.

Communities That Care (CTC)

Neben zwei weiteren5 erfolgversprechenden Implementationspro-
grammen gehörte bei der letzten Blueprint-Konferenz im April 
2014 in Denver das Communities That Care-Programm zu den 
erfolgversprechenden Blueprints. Das Programm ist u. a. umfas-
send in Pennsylvania repliziert und unterstützt auch die deutsche 

5 Washington State Evidence Based Systems und Florida Redirection Project.
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Präventionsdatenbank „Grüne Liste Prävention“ (vgl. auch Groe-
ger-Roth in diesem Band). Es liegen aktuell gemessen an der Men-
ge der in Deutschland angebotenen Programmen, die versprechen 
u. a. Gewalt und Kriminalität sowie Suchtverhalten zu reduzieren, 
im internationalen Vergleich nur wenige hochwertige deutsche 
Evaluationsstudien vor. Trotz dieses Defizits verspricht man sich 
durch den Einsatz von CTC angebotene Präventionsprogramme 
nach der Güte ihrer Wirksamkeitsüberprüfung und Konzeptqua-
lität zu unterscheiden und mittels der CTC-Risiko- und Schutz-
faktoren gezielte Hilfestellungen zu geben, Präventionsprogram-
me auf der Basis nachvollziehbarer Kriterien zu ermitteln.

Durch eine umfassende Analyse der örtlichen Gegebenhei-
ten über das CTC-Programm können von Kommunen auch für 
ambulante und stationäre Programme geeignete Präventions- und 
Interventionsprogramme ermittelt werden. CTC ist aktuell als er-
folgversprechendes Blueprint-Programm evaluiert. Es gilt insbe-
sondere in der Prävention von Alkohol- und Tabakkonsum von 
Jugendlichen sowie in der Reduzierung von Kriminalität und Ge-
walt als empfehlenswert. Die aktuellen Evaluations-Ergebnisse 
zeigen einen um 32 % geringeren Drogenmissbrauch bei Zwölf-
tklässlern, eine um 18 % verringerte Hinwendung zu delinquen-
tem Verhalten sowie eine um 14 % geringere Hinwendung zu ag-
gressivem Verhalten.

CTC hilft auch dabei bereits laufende Programme zu be-
werten. Das Programm beginnt mit einer Jugendbefragung zur 
Identifizierung von Risiken und Stärken einer Kommune. Im 
nächsten Schritt wird ein Profil der Kommune erstellt, auf deren 
Grundlage ein Implementationsplan von geeigneten Interventio-
nen ermittelt wird. In Pennsylvania wird z. B. das PAYS (Penn-
sylvania Youth Survey) alle zwei Jahre mittels einer repräsenta-
tiven Schulbezirks-Stichprobe mit allen Schülern der sechsten, 
achten, zehnten und zwölften Klasse des jeweiligen Schulbezirks 
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durchgeführt, um die Wirksamkeit des Bewertungsinstrumentes 
zu testen.

Seit Mitte der 1990er Jahre erfolgte im Bundesstaat Penn-
sylvania eine landesweite Implementation von CTC-Projekten. 
Gegenwärtig führt das Präventionsforschungszentrum eine lan-
desweite Evaluation dieser Präventionsinitiative durch, die aktuell 
in 47 Kreisen etabliert ist. Die Initiative geleitet die Kreise durch 
eine strukturierte Bewertung der Risikofaktoren und Bedürfnis-
se und hilft dabei, passende wissenschaftsbasierende Interventio-
nen und Verfahren zu identifizieren bzw. einzuführen. Die Kom-
munen, in denen CTC implementiert ist, weisen nach den von 
Bumbarger anlässlich der Blueprint-Konferenz 2014 vorgestellten 
Ergebnisse eine deutlich höhere Zahl implementierter erfolgver-
sprechender Programme auf. CTC schafft offenbar einen guten 
Nährboden für die Wahl von evidenzbasierten Programmen auf 
kommunaler Ebene.

Florida Redirection Projekt (2011)

Ein kurzer Blick soll jedoch auch auf das Florida Redirection Pro-
ject (2011) zur erfolgreichen Gemeinwesen-Reintegration von Ju-
gendlichen aus stationären Programmen geworfen werden. Mit-
tels der Blueprint-Programme MST (Multisystemic Therapy), 
FFT (Functional Family Therapy) oder BSFT (Brief Strategic Fa-
mily Therapy) gelang es seit 2011 in 18 von 20 Gerichtsbezir-
ken aktuell eine 20 % Reduzierung erneuter Verhaftungen, 31 % 
weniger Verurteilungen wegen Verbrechenstatbeständen und eine 
21 % Reduzierung von Anschlussverurteilungen im allgemeinen 
Strafrechtssystem zu erreichen. Die Investition in wirksame Pro-
gramme und wirksame Implementation scheint sich offenbar zu 
lohnen.
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7. Ausblick

In seinem Resümee der Blueprint-Konferenz 2014 fasste Elliott 
die aktuelle Problemlage treffend zusammen: Nach wie vor wer-
de zu häufig in Interventionen auf Delinquenz reagiert, anstelle 
in Prävention zu investieren. Präventionsprogramme sind daher 
schwierig zu „verkaufen“. Die Fokussierung auf die Anzahl von 
Jugendlichen in den jeweiligen Systemen (Fallzahlen!) gibt kei-
ne Auskunft über die Reduzierung von problematischen Verhal-
tensweisen oder eine Steigerung positiver Programmresultate. Die 
Forschung wird häufig durch populistische Strömungen in Ge-
sellschaft und Politik sowie durch die Unterbewertung des Nut-
zens evidenzbasierter Programme übertrumpft. Weitere Probleme 
sind die zunehmende Abwehrhaltung unter Fachleuten gegenüber 
wirkungsvollen Programmen und Verfahren („das können wir 
auch/das machen wir selber“) sowie die begrenzte Investitionen 
in die Fortbildung von Führungskräften hinsichtlich des Wertes 
und Nutzens solcher Programme oder die nicht genügend sorg-
same Einführung bzw. gar Veränderung solcher. Vorbehalte ge-
gen Veränderungen und die Einführung nachgewiesen wirksamer 
Programme äußern sich häufig auch über den Einwand kulturel-
ler Unterschiede – und das nicht nur bei internationalen Trans-
ferbestrebungen, sondern auch bei Replikationen auf nationaler 
Ebene. Das immer wiederkehrende Argument des Datenschutzes 
oder ein unklares Rollenverständnis der anderen Profession und 
damit verbundene Zurückhaltung be- oder verhindern nach wie 
vor interdisziplinäre Strategien für eine erfolgreiche Jugendkrimi-
nalprävention auf allen Ebenen der Politik, insbesondere der Sozi-
alpolitik und Strukturen in den Gemeinwesen, die die Integration 
und Entwicklung junger Menschen fördern und für die Belange 
junger Menschen offen sind.
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Junge Menschen und deren Familie, die von Exklusion be-
droht oder benachteiligt sind, deren Selbstwahrnehmung eher 
eine des Scheiterns ist oder die sich als Opfer des Systems und 
nicht wahrgenommen respektive begreifen, müssen auch die 
Chance haben, die durch nachgewiesen wirksame Interventio-
nen (sowohl ambulant als auch stationär) begonnene, veränderte 
Selbstwahrnehmung mit einem auf Können basierenden Selbst-
wertgefühl nach Ende der Intervention weiter zu verfestigen. 
Indem sie auf eine Gesellschaft stoßen, die offen ist, ihnen die 
Chance eines Neuanfangs auch tatsächlich ermöglicht und nicht 
erneut die Defizite in den Mittelpunkt stellt, kann dies umgesetzt 
werden. Wichtig scheinen hierbei auch die Partizipationsmöglich-
keiten bei solchen Veränderungsprozessen anstelle tradierter top-
down Mechanismen, bei denen durch andere vorgegeben wird, 
wie Veränderungsprozesse stattzufinden haben.

Was nutzt das beste Interventionsprogramm, wenn dann 
jungen Menschen in ihrer Umgebung dennoch Chancen und 
Möglichkeiten verschlossen bleiben? Eine weitere Herausforde-
rung besteht sicher in der dauerhaften Finanzierung einmal im-
plementierter Programme, v. a. aber in einer qualitativ hochwerti-
gen Implementation.

Häufig ist besonders für Praktiker und Gemeinwesen nach 
wie vor unklar, was der Begriff evidenzbasiert eigentlich meint 
und wie – bezogen auf die USA – die Unterschiede der verschie-
denen Listen erfolgversprechender Programme von der Praxis zu 
interpretieren sind, welche Programme passen und für eine strate-
gische und zielorientierte kommunale Präventionsarbeit erforder-
lich bzw. nützlich sind. Hier können eine nationale Präventions-
koordinierungsstelle, aber auch Instrumente wie CTC, wertvolle 
Hilfe leisten.

In Deutschland haben wir es aktuell mit nur einer Da-
tenbank, der „Grünen Liste Prävention“, noch etwas einfacher. 
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Dennoch zeigen sich hier die Mängel bei nicht ausreichend eva-
luierten Programmen. Ein guter Schritt in die richtige Richtung 
wäre in diesem Zusammenhang sicher das anlässlich des 19. 
Deutschen Präventionstages in der Karlsruher Erklärung erneut 
geforderte Bundeskoordinationsbüro Prävention: Es gibt in ge-
meinsamer Verantwortung für Jugend viel zu tun, nachhaltig ei-
nen wirksamen Rettungsschirm zu spannen.
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